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Drucksache Nr. 2008/AFP/007-01 

-  öffentlich  - 

Beschlussvorlage 

Beratungsgegenstand 

Eröffnungsbilanz des Landkreises Nienburg/Weser 

Beschlussvorschlag 

Die Eröffnungsbilanz des Landkreises Nienburg/Weser zum 
01.01.2008 wird beschlossen. 
 

Beratungsfolge 

Gremium: Datum: 

 Kreistag 07.11.2008 

 Kreisausschuss 03.11.2008 

 Ausschuss für Finanzen und Personal 28.10.2008 
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Sachverhalt 

Der erste Entwurf der Eröffnungsbilanz (Stand vom 21.02.2008) wur-
de dem Ausschuss für Finanzen und Personal am 01.04.2008 vorge-
stellt. Die Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt erfolgte von 
Februar bis Mai dieses Jahres.  
 
Die Ergebnisse dieser Prüfung und neue Erkenntnisse aus der 
Buchhaltung sowie Hinweise des Arbeitskreises Doppik beim Nie-
dersächsischen Ministerium für Inneres und Sport führten zu umfang-
reichen Korrekturen. Die korrigierte Fassung der Eröffnungsbilanz 
wurde im September erneut mit dem Rechnungsprüfungsamt abge-
stimmt. Die Beanstandungen aus den Prüfungen wurden ausge-
räumt.  
 
Die am ersten Entwurf der Eröffnungsbilanz vorgenommenen Ände-
rungen sind in der Anlage erläutert. 
 
Nach der Prüfung der Eröffnungsbilanz erteilte das Rechnungsprü-
fungsamt folgenden Bestätigungsvermerk: 
 
Bestätigungsvermerk: 
 
Wir haben die erste Eröffnungsbilanz und den Anhang des Landkrei-
ses Nienburg/Weser zum 01.01.2008 geprüft. Die Eröffnungsbilanz 
ergibt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 
Vermögens- und Schuldenlage dem Landkreis Nienburg/Weser. Sie 
wurde unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchfüh-
rung erstellt. Die entsprechenden gesetzlichen Vorschriften, die sie 
ergänzenden Satzungen und sonstige ortsrechtliche Bestimmungen 
wurden beachtet. In die Prüfung einbezogen wurden die Inventur, 
das Inventar und die Übersicht der örtlich festgelegten Nutzungsdau-
ern der Vermögensgegenstände. Der Anhang enthält ausreichend 
die gesetzlich geforderte Erläuterung der wesentlichen Angaben zur 
ersten Eröffnungsbilanz. Insoweit wird dieser Bestätigungsvermerk 
ohne Einschränkungen erteilt. 
 
Die erste Eröffnungsbilanz ist vom Kreistag zu beschließen und der 
Kommunalaufsichtsbehörde bis zum 31.12.2008 vorzulegen (Art. 6 
Abs. 8 Neuordnungsgesetz). 
 

Anlagen: 
 
Eröffnungsbilanz mit dem erläuternden Anhang  
 
Erläuterungen zu den Änderungen am ersten Entwurf der Eröff-
nungsbilanz 
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